
NÄrrische Zeit 

in Neunkirchen a. Brand

FASCHINGSZUG 
24. FEBRUAR 2004

FASCHING Gaudi        Heiterkeit
Am Faschingsdienstag um 14.00 Uhr geht's wieder los. Durch die Straßen des Marktes
bewegt sich der Neunkirchner Gaudiwurm. Beginnend am Erleinhofer Tor über die
Erleinhofer Straße, den Äußeren und Inneren Markt, die Erlanger Straße, Josef-Kolb-
Straße, die Raiffeisen-, Von-Hirschberg- und Von-Pechmann-Straße, die Gräfenberger
Straße, endet er im Klosterhof. Dort findet der Abschluss des Faschingsumzuges statt.
Den Faschingskehraus feiern wir gemeinsam bei Musik und Tanz im Zehntspeicher.
Wir laden Sie als begeisterte Zuschauer und Gäste sehr herzlich nach Neunkirchen
ein. Gönnen Sie sich einige Stunden Frohsinn und erholsamen Spaß. Unterstützen Sie
mit Ihrer Teilnahme als Zugteilnehmer oder Zuschauer die Bemühungen unseres NCV.
Allen Beteiligten und Besuchern wünsche ich gute Laune und beste
Stimmung beim Faschingsausklang in Neunkirchen a. Brand und
grüße mit

Selau   Selau

Ihr Bürgermeister
Wilhelm Schmitt
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Bekanntmachungen/Mitteilungen
der Marktgemeinde

Verkehrsrechtliche Anordnung während des
Faschingsumzuges in Neunkirchen a. Brand

am Faschingsdienstag, 24. 2. 2004
Zur Sicherung des Straßenverkehrs während des Faschingsum-
zuges in Neunkirchen a. Brand hat das Landratsamt Forchheim
gem. §§ 29 Abs. 2 und 44 Abs. 1 der Straßenverkehrsord-
nung als örtlich und sachlich zuständige Straßenverkehrs-
behörde folgende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen:

1. Anlässlich des traditionellen Faschingsumzuges in Neun-
kirchen a. Brand, am 24. 2. 2004 wird der Durchgangs-
verkehr in der Zeit von 14.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr durch
die Polizei und die der Polizei unterstellten Ordnungskräfte
wie folgt umgeleitet:

a) Von Erlangen nach Ermreuth und umgekehrt:
Eggenweiherstraße - Dina-Ernstberger-Straße -
Joseph-Kolb-Straße - Industriestraße - Werkstraße -
Gräfenberger Straße.
In der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr wird für die
genannte Umleitungsstrecke ein absolutes Halteverbot
beiderseits angeordnet (Zeichen 283).

b) Von Erlangen nach Forchheim und umgekehrt:
Henkerstegstraße - Erleinhofer Straße - Friedhofstraße.
Während der Zeit des Festzuges wird für die Hen-
kerstegstraße ein beiderseitiges und für die Friedhof-
straße auf der Westseite ein absolutes Halteverbot
angeordnet (Zeichen 283)
Die gesamten Umleitungsstrecken sind ausreichend mit
Zeichen 454 (Umleitung) zu beschildern. Die Zeichen sind
bei jeder Straßeneinmündung in Sichtweite aufzustellen.

2. Auf der Südwestseite der Fröschau wird ebenfalls ein abso-
lutes Halteverbot angeordnet (Zeichen 283).
Da der Faschingsumzug im Tennenbachweg zusammen-
gestellt wird, ordnet der Markt Neunkirchen a. Brand noch
folgende Verkehrsbeschränkungen für die Zeit von 11.00
Uhr bis 15.00 Uhr an:
1. Für die Goldwitzerstraße wird auf der Nordseite von der

Friedhofstraße bis zum Tennenbachweg ein absolutes
Halteverbot angeordnet (Zeichen 283).

2. Der Tennenbachweg wird von der Dr.-Alex-Röder-
Straße bis zur Erleinhofer Straße für den Gesamt-
verkehr (Zeichen 250) mit Ausnahme des Anlieger-
verkehrs (Zeichen 803) gesperrt.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Bushaltestelle
am Busbahnhof in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr nicht
bedient wird und statt dessen die Bushaltestelle bei der
BayWa benutzt werden soll.

Um Kenntnisnahme und Beachtung wird gebeten!

Neunkirchen a. Brand, den 2. Februar 2004

Markt Neunkirchen a. Brand
W. Schmitt, 1. Bürgermeister

Vollzug der Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung des Marktes Neunkirchen a. Brand (GS-EWS)
vom 13.02.2003
Vermeidung von überdurchschnittlich hohen Kanal-
gebühren bei landwirtschaftlichen Betrieben

Nach § 3 Abs. 2 der GS-EWS gelten als Abwassermenge die
dem Grundstück aus der Wasserversorgungsanlage und aus
sonstigen Anlagen zugeführten Wassermengen abzüglich
der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder
zurückgehaltenen Wassermengen. Bei landwirtschaftlichen
Betrieben mit Großviehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh
eine Wassermenge von 15 cbm/Jahr als nachgewiesen. Maß-
gebend ist die am 3. Dezember vor dem Abrechnungszeit-
raum gehaltene Viehzahl.

Nachdem in den letzten Jahren bei landwirtschaftlichen
Betrieben ein überdurchschnittlich hoher Wasserverbrauch
gemessen und abgerechnet wurde, wird darauf hingewiesen,
daß es lt. § 3 Abs. 2 der GS-EWS dem Gebührenpflichtigen
frei steht, den Nachweis der verbrauchten und zurückgehal-
tenen Wassermengen zu führen.
Der Finanzausschuss des Marktes Neunkirchen a. Brand hat sich
in seiner Sitzung am 02.12.2003 mit der Problematik der Kanal-
gebühren bei landwirtschaftlich bedingtem Wassermehrver-
brauch befasst und beschlossen, dass ein Erlass der Kanalge-
bühr wegen unbilliger Härte nicht gewährt werden kann. Aus
diesem Grund empfiehlt der Finanzausschuss den betroffe-
nen Landwirten den Éinbau einer zusätzlichen Wasseruhr,
mit welcher der Wasserverbrauch für die aussschließlich land-
wirtschaftliche Nutzung gemessen werden kann. Dadurch wird
die Entstehung von unbilligen Kanalgebühren vermieden.

Diese Unterzähler müssen für eine ordentliche Abrechnung
zusätzlich abgelesen bzw. gemeldet werden.

Neunkirchen a. Brand, 04.02.04
W. Schmitt

1. Bürgermeister

Entrichtung der Grundbesitzabgaben und Gewerbe-
steuern für das Jahr 2004, 1. Rate
Entrichtung der Wasser- und Kanalgebühren für das
Jahr 2004, 1. Vorauszahlung
Am 15. Februar 2004 werden zur Zahlung fällig:

1. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallbeseitigungsge-
bühren), die den Pflichtigen durch Bescheide bekannten
Beträge.

2. Gewerbesteuer, die den Pflichtigen durch Bescheide
bekannten Beträge.

3. Wasserverbrauchs- und Kanalbenutzungsgebühren, die
den Pflichtigen durch Bescheide bekannten Beträge.

Es wird gebeten, die fälligen Beträge bei der Marktgemein-
dekasse einzuzahlen oder auf eines der nachgenannten
Konten des Marktes zu überweisen.

Raiffeisen-Volksbank Erlangen Kto. 2901854 BLZ 76360033
Sparkasse Neunkirchen Kto. 320564 BLZ 76351040
Raiffeisenbank Neunkirchen Kto. 11622 BLZ 77069556
Raiffeisenbank Gräfenberg Kto. 401412 BLZ 77069461
Postbank Nürnberg Kto. 46420-858 BLZ 76010085

Auf dem Überweisungsabschnitt oder Einzahlungsschein ist
die Personenkontonummer (PK.Nr.), die den Steuer- bzw.
Gebührenbescheiden (umrandetes Feld) zu entnehmen ist
anzugeben, da sonst keine Gewähr für eine ordnungs-
gemäße Verbuchung besteht.
Für diejenigen Pflichtigen, die am Abbuchungsverfahren teil-
nehmen, werden die fälligen Zahlungen von deren Konten
abgebucht. Zur Vermeidung von Doppelzahlungen sollen
diese Pflichtigen keine Überweisung vornehmen.
Es wird weiter gebeten, den Zahlungstermin einzuhalten, da
bei nicht rechtzeitiger Entrichtung der fälligen Beträge ein
Säumniszuschlag und im Falle der Mahnung zusätzlich noch
eine Mahngebühr anfallen.
Wegen der Säumniszuschläge wird auf die Änderung des §
240 Abs. 3 der Abgabenordnung, die ab 1.1.1994 in Kraft
getreten ist, hingewiesen. Die fünftägige Schonfrist wurde für
Bar- und Scheckzahlungen aufgehoben. Dies bedeutet, dass
bei Scheckzahlern, die nicht fristgerecht (bis zum Fälligkeits-
tag, 15.02.2004) zahlen, unmittelbar nach Ablauf des
Fälligkeitstages Säumniszuschläge berechnet werden.
Auf die Möglichkeit der Teilnahme aller Steuerpflichtigen am
Abbuchungsverfahren darf an dieser Stelle erneut hingewie-
sen werden. Kosten entstehen dadurch nicht. Außerdem kann
eine erteilte Abbuchungsermächtigung jederzeit widerrufen
werden. Nähere Auskünfte erteilt die Kasse des Marktes.
Neunkirchen a. Brand, 04.02.2004

Markt Neunkirchen a. Brand
W. Schmitt, 1. Bürgermeister



Vollzug Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)
hier: Widmung der Restfläche von Fl.Nr. 465/3 Gemar-

kung Neunkirchen a. Brand (Wendeanlage Alte
Dormitzer Straße)

Auf Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom
20. 01. 2004 (TOP 4) wird die in der Gemarkung Neunkirchen
a. Brand, Landkreis Forchheim, Regierungsbezirk Oberfran-
ken, gelegene neuhergestellte Restfläche von Fl.Nr. 465/3
Gemarkung Neunkirchen a. Brand mit Wirkung des auf die
Bekanntmachung folgenden Tages gem. Art. 6 BayStrWG zur
Gemeindestraße (Ortsstraße) gewidmet.

Die zu widmende Straßenfläche betrifft die im Bebauungs-
plan-Entwurf Nr. 1 (Stand 21. 10. 1983) mit dem Planzeichen
V (PlanzV Nr. 9) gekennzeichnete Fläche.

Träger der Straßenbaulast ist der Markt Neunkirchen a. Brand

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Markt Neun-
kirchen a. Brand, Klosterhof 2-4, 91077 Neunkirchen a. Brand,
einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch rechtzeitig beim Landratsamt Forchheim, Am
Streckerplatz 3, 91301 Forchheim, eingelegt wird.

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so
kann Klage beim Bayer.Verwaltungsgericht, 95444 Bayreuth,
Friedrichstraße 16, schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei
Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben wer-
den, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles
eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger,
den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen und
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder Abschrift
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Neunkirchen a. Brand, den 26. Januar 2004

W. Schmitt
1. Bürgermeister

Vollzug Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)
hier: Widmung des Fußweges zwischen Gräfenberger

Straße (KrFO 28) und Gößweinsteiner Straße

Auf Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom
20. 01. 2004 (TOP 5) wird der in der Gemarkung Neunkirchen
a. Brand, Landkreis Forchheim, Regierungsbezirk
Oberfranken, zwischen der Gräfenberger Straße (KrFO28)
und der Gößweinsteiner Straße (Fl.Nr. 366/8) neu hergestell-
te Gehweg (Fl.Nr. 366/33 Gemarkung Neunkirchen a. Brand)
zum beschränkt öffentlichen Weg (Art. 53 Nr. 2 BayStrWG)
mit Wirkung des auf die Bekanntmachung folgenden Tages
gem. Art. 6 BayStrWG gewidmet.

Träger der Straßenbaulast ist der Markt Neunkirchen a. Brand

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Markt Neun-
kirchen a. Brand, Klosterhof 2-4, 91077 Neunkirchen a. Brand,
einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch rechtzeitig beim Landratsamt Forchheim, Am
Streckerplatz 3, 91301 Forchheim, eingelegt wird.

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so
kann Klage beim Bayer.Verwaltungsgericht, 95444 Bayreuth,
Friedrichstraße 16, schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei
Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben wer-
den, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles
eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger,
den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen und
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder Abschrift
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Neunkirchen a. Brand, den 
W. Schmitt

1. Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) - Bauleitplanung;
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 14 "Sandstein-
straße - Gugelstraße" in Neunkirchen a. Brand;
Bekanntmachung der vorgezogenen Bürgerbeteiligung
gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Der Marktgemeinderat des Marktes Neunkirchen a. Brand
hat in seiner Sitzung am 17.09.2003 beschlossen, den
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 14 zu ändern. Der
Änderungsbereich wird wie folgt begrenzt:

- Im Norden durch die südlich der Sandsteinstraße gelegene
Bebauung

- Im Osten durch den Hangweg
- Im Süden durch den Bergweg
- Im Westen durch das Grundstück Fl.Nr. 259/1 der

Gemarkung Neunkirchen a. Brand

Die Änderungsplanung kann in der Zeit vom 

17.02.2004 - 27.02.2004
im Rathaus Neunkirchen a. Brand, Klosterhof 2 - 4,
Bauverwaltung (Eingang Ostflügel), während der üblichen
Dienststunden (Montag, Mittwoch - Freitag von 8:15 - 12:00
Uhr, Donnerstag von 14:00 - 18:00 Uhr, Dienstag ganztägig
geschlossen) eingesehen werden. Es können Bedenken und
Anregungen zur Planung vorgebracht werden.

Neunkirchen a. Brand, 05.02.2004

Markt Neunkirchen a. Brand
W. Schmitt

1. Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) - Bauleitplanung;
Bebauungsplan Nr. 45 "An der Uttenreuther Straße" in
Neunkirchen a. Brand;
Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung
gem. § 3 Abs. 3 BauGB
Der Marktgemeinderat des Marktes Neunkirchen a. Brand
hat in seiner Sitzung am 16.01.2002 die Aufstellung eines
qualifizierten Bebauungsplanes für eine Wohnbebauung
beschlossen. Nach der 1. öffentlichen Auslegung wurde die
Planung nocheinmal geändert.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist wie
folgt abgegrenzt:

- im Norden und Westen durch die Erlanger Straße bzw. die
Staatsstraße ST 2243,

- im Osten durch den Klosteräckerweg und die Uttenreuther
Straße bzw. die Bebauung entlang dieser Straßen,

- im Süden durch die Südumgehung (ST 2240).



Die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-
Entwurfes wird in der Zeit von

Dienstag, dem 24.02.2004
bis

Freitag, dem 26.03.2004

durchgeführt.

Während des Auslegungszeitraumes kann der Bebauungsplan
mit Begründung im Rathaus Neunkirchen a. Brand, Klosterhof
2 - 4, Bauverwaltung (Eingang Ostflügel), während der üblichen
Dienststunden (Montag, Mittwoch - Freitag von 8:15 - 12:00
Uhr, Donnerstag von 14:00 - 18:00 Uhr, Dienstag ganztägig
geschlossen) von Jedermann eingesehen werden. Es kön-
nen Bedenken und Anregungen zur Planung vorgebracht
werden.

Neunkirchen a. Brand, 05.02.2004

Markt Neunkirchen a. Brand
W. Schmitt

1. Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) - Bauleitplanung;

Bebauungsplan Nr. 46 "Südlich Kanalweg" in Neunkir-
chen a. Brand;
Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung
gem. § 3 Abs. 3 BauGB

Der Marktgemeinderat des Marktes Neunkirchen a. Brand
hat in seiner Sitzung am 16.01.2002 die Aufstellung eines
qualifizierten Bebauungsplanes für eine Wohnbebauung
beschlossen. Nach der 1. öffentlichen Auslegung wurde die
Planung nocheinmal geändert.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist wie folgt
abgegrenzt:

- im Norden durch den Kanalweg,
- im Osten durch die verlängerte Joseph-Kolb-Straße,
- im Süden durch die Südumgehung (ST 2240) und
- im Westen durch die vorhandene Bebauung am Kanalweg.
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfes
wird in der Zeit von

Dienstag, dem 24.02.2004
bis

Freitag, dem 26.03.2004

durchgeführt.

Während des Auslegungszeitraumes kann der Bebauungs-
plan mit Begründung im Rathaus Neunkirchen a. Brand,
Klosterhof 2 - 4, Bauverwaltung (Eingang Ostflügel),
während der üblichen Dienststunden (Montag, Mittwoch -
Freitag von 8:15 - 12:00 Uhr, Donnerstag von 14:00 - 18:00
Uhr, Dienstag ganztägig geschlossen) von Jedermann ein-
gesehen werden. Es können Bedenken und Anregungen zur
Planung vorgebracht werden.

Neunkirchen a. Brand, 05.02.2004

Markt Neunkirchen a. Brand
W. Schmitt

1. Bürgermeister

Europäischer Biotopverbund "Natura 2000";
Nachmeldung von FFH- und Vogelschutzgebieten

Auszugsweise wird eine Information des Bayer. Staats-
ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
bekanntgegeben:

- Warum müssen nach der ersten Gebietsmeldung im
Jahr 2000 jetzt nochmals Gebiete gemeldet werden?
Die EU hat auf der Basis der ersten Meldekampagne die
Gebietskulisse für "Natura 2000" gleichsam aus der
europäischen Vogelperspektive überprüft und festgestellt,
dass noch Ergänzungsbedarf besteht, um eine gesamteu-
ropäische Vernetzung des Biotopverbundes herzustellen.
Alle EU-Mitgliedsstaaten müssen hier noch Gebiete mel-
den, auch Deutschland, bei dem alle Länder betroffen sind.

- Kann Bayern eine Nachmeldung vermeiden?
Nein. Deutschland wurde bereits vom Europäischen
Gerichtshof wegen nicht ausreichender Umsetzung der
FFH-Richtlinie verurteilt. Die Europäische Kommission hat
auf der Grundlage des Urteils ein Zwangsgeldverfahren
eingeleitet, bei dem Zwangsgelder in erheblicher Höhe dro-
hen.
Zudem bringt eine Nichtmeldung von Gebieten für Infra-
strukturmaßnahmen keine Vorteile: Die Rechtsprechung
berücksichtigt bei der Überprüfung von Planungen, ob bei
einer betroffenen Fläche die Voraussetzungen eines FFH-
oder Vogelschutzgebietes nach EU-Recht vorliegen, auch
wenn diese nicht förmlich gemeldet ist (sogenanntes
"potenzielles FFH- oder faktisches Vogelschutzgebiet").

- Welche Kriterien führen zur Meldung eines FFH-
Gebietes, hat der Staat hier Spielräume?
Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 07.11.2000
entschieden, dass die Auswahl der FFH-Gebiete allein nach
naturschutzfachlichen Kriterien erfolgen darf. Maßgeblich
für die Meldung ist daher ausschließlich die tatsächliche
naturschutzfachliche Wertigkeit einer Fläche und ihre Be-
deutung für die zu schützenden Lebensräume und Arten.
Das o. g. Urteil und die nachfolgende Rechtsprechung
lagen zur Zeit des ersten Dialogverfahrens im Jahr 2000
noch nicht vor, so dass damals noch von größeren
Spielräumen ausgegangen werden konnte.

- Wer trifft die Auswahl der Gebiete?
Die Auswahl der Gebiete, die Bayern meldet, trifft die
Staatsregierung im Rahmen der Vorgaben der EU. Dazu
hat das Bayerische Landesamt für Umweltschutz einen
ersten Diskussionsentwurf erarbeitet. Dieser wird derzeit
vom Umweltministerium unter Einbeziehung örtlicher Be-
hörden sowie von Hinweisen von Betroffenen, Kommunen,
Verbänden und Öffentlichkeit intensiv beraten und verfei-
nert. Anschließend wird wieder ein breit angelegtes
Dialogverfahren durchgeführt. Die abschließende Ent-
scheidung trifft die Staatsregierung unter Einbeziehung der
Ergebnisse dieses Verfahrens.

- Wo kann man sehen, welche Landkreise / Gemeinden
von der Nachmeldung wie stark betroffen sind?
Bayern hat einen ersten Arbeitsentwurf für die
Nachmeldung von FFH-Gebieten unter www.natur.bay-
ern.de für jedermann zugänglich im Internet veröffentlicht.
Hier sind die Gebietsvorschläge unter der Überschrift
"Konsultation und Dialog" auch in Form von Karten zu
sehen. Es kann hier nach Flächen in einzelnen Gemeinden
gesucht werden.
Die Aufnahme in den Arbeitsentwurf bedeutet noch keine
endgültige Festlegung für das Meldeverfahren. Einwände
können in der Online-Konsultation und im anschließenden
Dialogverfahren vorgebracht werden.

- Wie wird die Beteiligung der Betroffenen bei der
Meldung von FFH-Gebieten sichergestellt?
Bayern setzt konsequent auch im Nachmeldeverfahren auf
größtmögliche Transparenz und eine Beteiligung aller
Betroffenen.
Deshalb hat Bayern den ersten Entwurf der Gebietskulisse
für die Nachmeldung in Internet (www.natur.bayern.de) ein-
gestellt. Damit sollen die Beteiligten frühzeitig und offen



Arbeitskreis INTEGRATION

Wir machen auf folgende Veranstaltung aufmerksam:

Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen
Verein zur Integration behinderter Menschen
Nürnberger Land e.V.

Gemeinnützig anerkannter Verein lädt
ein zur Informationsveranstaltung:

Behinderte und nicht behinderte Kinder im gemeinsa-
men Unterricht: Erfahrungen - gesetzliche Regelungen -
Perspektiven
mit Informationen zum Bayerischen Erziehungs- und Unter-
richtsgesetz
einem Film über praktische Erfahrungen im integrativen
Unterricht.
Diskussion mit Pädagogen und Eltern behinderter und
nicht behinderter Kinder, die bereits Erfahrungen mit
integrativen Unterrichtsmodellen haben 

Am: Dienstag 02.03.2004, 19.30 Uhr
Ort: Ottosaal, Kirche St. Otto, Ottogasse 10 in Lauf / Peg

Verantwortliche:

Barbara Brauck-Hunger, Telemannstr. 9, 91207 Lauf,
http://www.integration-behinderter-menschen.de

Das Nachpflanzen der Weißbuchen zwischen den Parkplatz-
reihen an der Grundschule wird im März aktuell. Freundli-
cherweise hat der Gartenbauverein seine Hilfe zugesagt, der
Bauhof wird im Hintergrund wirken. Zusätzlich zum Ablauf
sind wegen des beengten Pflanzraums von 0,7 m Abspra-
chen notwendig:

- das Parken soll möglichst nicht untersagt werden?

- freipickeln des hochverdichteten Bodens

- zum Teil Austausch des Bodens?

- Arbeitskräfte verteilen

- Pflanzgut einbringen

Es ist kaum anzunehmen, dass ein Wochenende ausreicht
um 240 Weißbuchen zu setzen.

Ich lade freundlich ein
zum Gespräch am Montag, 23. Februar,

um 20.00 Uhr im Sitzungssaal
des alten Rathauses

Mit der Tagesordnung:
- Termine festlegen für die Aktion
- Abwicklung klären

Rainer Klink, Tel. 7546

Arbeitskreis:
Natur - Landschaft - Landwirtschaft

informiert werden. Im Frühjahr 2004 (vermutlich März/April)
wird es auch zur Nachmeldung in Bayern wieder ein Dialog-
verfahren mit den Betroffenen geben. Die Modalitäten des
Dialogverfahrens werden unter Beteiligung der Verbände
noch festgelegt und frühzeitig öffentlich bekannt gegeben
werden. Auch über die Entscheidung der Staatsregierung
wird die Öffentlichkeit informiert werden.

- Was passiert mit Anregungen und Einwänden?
Anregungen und Einwände im Dialogverfahren werden bei
den Unteren Naturschutzbehörden gesammelt und mit den
Regierungen ausgewertet. Auf der Grundlage dieser Aus-
wertungen legt das Umweltministerium dem Kabinett einen
Entscheidungsvorschlag vor. Über die abschließende Ent-
scheidung der Staatsregierung werden Betroffene und
Öffentlichkeit informiert.

- Beeinträchtigt die Meldung als FFH-Gebiet die Nutzung
eines Grundstücks?
Die Nutzung zum Zeitpunkt einer Gebietsmeldung, die zu
dem meldewürdigen Zustand geführt haben, können unver-
ändert fortgeführt werden. Dies ist im Einzelnen in der bayeri-
schen Vollzugsbekanntmachung zu "Natura 2000" festge-
legt. In vielen Fällen ist in den Natura 2000-Gebieten die
biologische Vielflalt sogar eng mit traditionellen Wirtschafts-
weisen verbunden, etwa bestimmte Formen extensiver
Landwirtschaft. Einschränkungen dieser Nutzung, die für
die Nutzer unzumutbare Belastungen mit sich bringen, sind
nur gegen Entschädigung möglich.

- Was passiert, wenn die Nutzung eines FFH-Gebietes
geändert werden soll?
Der schützenswerte Zustand eines Gebietes muss nach
der FFH-Richtlinie dauerhaft gesichert werden. Das heißt
aber nicht, dass menschliche Aktivitäten oder Verände-
rungen in und um FFH-Gebiete grundsätzlich verboten
sind. Soweit sich eine Änderung der bestehenden Nutzung
nicht erheblich nachteilig auf die Erhaltungsziele des
Gebietes auswirken kann, ist sie zulässig.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Landratsamt Forch-
heim, Untere Naturschutzbehörde, Tel. 0 9194 / 7 23 - 4 40
(Hr. Kupfer) oder 0 9194 / 7 23 - 4 47 (Hr. Fritsche).

Markt Neunkirchen a. Brand, 27.01.04
W. Schmitt

1. Bürgermeister

Vollzug der Verordnung über die Reinhaltung und Reini-
gung der öffentlichen Straßen . . .
Vollzug der Friedhofssatzung
der Marktgemeinde Neunkirchen a. Brand

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,
leider nehmen es einige Mitbürger mit der Einhaltung der
gemeindlichen Vorschriften, resp. Verordnungen, nicht so
genau, in dem sie die Umwelt verschmutzen.
So ist in letzter Zeit zu beobachten, dass der Fuß- und
Radweg zum Neuen Friedhof durch Hundekot verunreinigt
ist. Ich appelliere deshalb (wie schon so oft) an alle
Hundebesitzer, die in beiden Rathäusern und Geschäften
kostenfrei erhältlichen „Hundehygienetüten“ zu verwenden.
Eine Unsitte ist es auch, dass in die Grüngutcontainer der
Friedhöfe auch Küchenabfälle geworfen werden oder dass
man abgebrannte Friedhofslichter einfach achtlos wegwirft.
Dass dies alles nicht erlaubt ist, versteht sich von selbst.
Zuwiderhandlungen werden deshalb unnachsichtig zur
Anzeige gebracht.

Neunkirchen a. Brand, den 02. Februar 2004

Ordnungsamt
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Aus dem Marktgemeinderat
In der Sitzung am 27.01.2004 hat sich der Marktgemeinderat
mit der Überwachung des fließenden Verkehrs in Neunkir-
chen a. Brand befasst. Es ging dabei darum, Geschwindig-
keitskontrollen von einem privaten Unternehmen an neural-
gischen Verkehrspunkten wie z.B. Schule, Kindergarten und
den entsprechenden Wegen der Kinder durchführen zu las-
sen. Ich habe in dieser Sitzung nachdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass es bei dieser Maßnahme nicht um Geschäfte-
macherei oder gar "Abzockerei" geht, sondern darum, die
Verkehrssicherheit zu erhöhen und einen erzieherischen Effekt
zu erzielen. Den Marktgemeinderat habe ich darüber infor-
miert, dass mich immer häufiger besorgte Mitbürgerinnen
und Mitbürger und hier insbesondere Eltern ansprechen und
darum bitten, gegen die rasenden Verkehrsrowdys und somit
auch Gesetzesbrecher vorzugehen. Über den Tagesordnungs-
punkt hat der Marktgemeinderat in namentlicher Abstim-
mung leider wie folgt abgestimmt:

Beschlussvorschlag

Der Marktgemeinderat beschließt, den notwendigen Verträ-
gen und Vereinbarungen zur Verkehrsüberwachung mit
Wirkung vom 15.01.2004 zuzustimmen. Mit der GKVS mbH
ist zu vereinbaren, daß aus Kulanzgründen gegenüber der
Bevölkerung die Ahndung von Verkehrsverstößen erst ab 01.
Februar 2004 erfolgt.

Namentliche Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: 14
Persönlich beteiligt: 0
Anmerkung: abgelehnt

Wilhelm Schmitt
1. Bürgermeister

Ebenfalls in der Sitzung vom 27.01.2004 sollte der Markt-
gemeinderat darüber entscheiden, wer Jugendbeauftragter
des Marktes wird. Hierbei wurde beantragt, Herrn Heinz
Richter und Herrn Martin Walz gemeinsam zu Jugendbe-
auftragte zu benennen. Vorteil dieser von mir befürworteten
Lösung wäre, dass sich Herr Richter verstärkt der Jugend-
arbeit in den Vereinen annehmen kann, während sich Herr
Walz auf die offene Jugendarbeit konzentriert. Beide sind ja
bereits im Vereinsleben bzw. in der offenen Jugendarbeit
engagiert. Leider konnte sich die Mehrheit des Rates dieser
Regelung nicht anschließen. Die namentliche Abstimmung
brachte folgendes Ergebnis:

Beschlussvorschlag:

Der Marktgemeinderat beschließt, Herrn Martin Walz und
Herrn Heinz Richter zu Jugendbeauftragte des Marktes zu
berufen.

Namentliche Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 10
Persönlich beteiligt: 1
Anmerkung: abgelehnt

Wilhelm Schmitt
1. Bürgermeister

Zweckverband zur Wasserversorgung der
Marloffsteiner Gruppe

Beschaffenheit des vom Zweckverband zur Wasserversor-
gung der Marloffsteiner Gruppe gelieferten Wasser:

Vorname Name: Abstimmung: Vorname Name: Abstimmung:

Dagmar Bürzle nein Heinz Richter nein

Karl Germeroth ja Helmut Rossak ja

Erwin Heid nein Wilhelm Schmitt ja

Bernhard Kühnl nein Thomas Siebenhaar nein

Robert Landwehr nein Anton Spatz nein

Georg Lang nein Armin Spatz nein

Gerhard Müller nein Ulrich Thiemann nein

Rainer Obermeier nein Ernst Wölfel ja

Ingeborg Pfleger nein Heinz Wölfel nein

Vorname Name: Abstimmung: Vorname Name: Abstimmung:

Dagmar Bürzle ja Heinz Richter Enthaltung
wegen persön-
licher Beteiligung

Karl Germeroth ja Helmut Rossak ja

Erwin Heid nein Wilhelm Schmitt ja
(Protokollnotiz:
Herr Heid stimmt
mit  "Nein", da
kein erster und
zweiter Jugend-
beauftragter
bestimmt wird).

Bernhard Kühnl nein Thomas Siebenhaar nein

Robert Landwehr nein Anton Spatz ja

Georg Lang nein Armin Spatz nein

Gerhard Müller ja Ulrich Thiemann nein

Rainer Obermeier nein Ernst Wölfel ja

Ingeborg Pfleger nein Heinz Wölfel nein

Parameter Grenzwerte nach Analysenwerte
TWVO

Calcium kein Grenzwert 93
Magnesium kein Grenzwert 16
Natrium 200 16
Kalium kein Grenzwert 7,7
Hydrogencarbonat kein Grenzwert 237
Sulfat 240 75
Chlorid 250 32
Nitrat 50 31
Härtebereich - 3    =   16 odH

* TWVO = Trinkwasserverordnung

Das vom Zweckverband gelieferte Trinkwasser entspricht
in vollem Umfang der TWVO.

Schmitt, Verbandsvorsitzender 



Landratsamt Forchheim

ÖPNV im Landkreis Forchheim;
Nightliner (Freizeit- und Discobus)
Mitteilung

Die Samstags-Nightliner rollen weiter...

Das Landratsamt Forchheim weist darauf hin, dass die
"Nightliner" des Landkreises Forchheim, die Freizeit- und
Discobusse noch bis einschließlich 1. Mai jeden Samstag für
alle Freizeitgelegenheiten und alle Altersgruppen unterwegs
ist.

Aus allen Richtungen des Landkreises fahren die Nightliner
samstags ab ca. 19:30 Uhr sowohl den Zentralen-Omnibus-
Bahnhof (ZOB) in Forchheim als auch den ZOB am
Schulzentrum Ebermannstadt an.

Von dort aus bestehen die Anschlüsse von Ebermannstadt
nach Forchheim und umgekehrt zu Kino, Kneipe und
Konzert.

Direktverbindungen vom ZOB in Forchheim bestehen nach
Gunzendorf, Hirschaid, Eggolsheim, Hausen und Herolds-
bach. Vom ZOB Ebermannstadt bestehen Direktverbin-
dungen nach Gunzendorf, Moggast sowie Breitenlesau.

Rückfahrmöglichkeiten bestehen ab ca. 00.45 h und 02.45
Uhr morgens.

Für nur 3,00 E pro Person kann dieses Busangebot den
ganzen Abend in Anspruch genommen werden. Die
Fahrgäste werden gebeten, das Fahrgeld möglichst passend
bereitzuhalten, um Verspätungen durch langwierigen
Geldwechsel zu vermeiden!

Der Fahrplan ist beim Landratsamt Forchheim, Sachgebiet
ÖPNV, bei allen VGN-Verkaufsstellen im Landkreis Forch-
heim, Gemeinden und Tourismuszentralen erhältlich.

Er ist auch auf der ÖPNV-Seite des Landratsamtes
Forchheim im Internet veröffentlicht und kann von dort her-
untergeladen werden. (www.landkreis-forchheim.de Bürger-
service / Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV/Schülerbe-
förderung / Nightliner (Freizeit- und Discobus).

Der Fahrplan ermöglicht  einen schnellen Überblick nach
Liniennummern und Fahrtzielen.

Weitere Auskünfte erteilt das Landratsamt Forchheim, Sachge-
biet -ÖPNV- unter folgenden Telefonnummern: 0 9191/ 86 - 5 24
sowie -528, oder die AST-Zentrale -161.

Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung

3. Stammtisch für Existenzgründer im Landkreis Forchheim
- Behördengänge und Gründeragenturen -

Zum "Stammtisch für Existenzgründer", der im Sommer 2003
von der Wirtschaftsförderung des Landkreises ins Leben ge-
rufen wurde, treffen sich ca. 4x im Jahr interessierte Gründer
und Gründungswillige, um sich über verschiedene Gründer-
Themen zu informieren und untereinander auszutauschen.
Der nächste Stammtisch findet am Donnerstag, 11. März 2004
um 19.00 Uhr im Gasthof Sponsel in Kirchehrenbach statt.

Thema: Behördengänge und Gründeragenturen

Weitere Auskünfte gibt die Wirtschaftsförderung des Land-
kreises Forchheim unter Tel. 0 9191/ 86 - 5 09.

VdK-Kreisverband Forchheim

Der nächste Sprechtag des VdK-Kreisverbandes Forchheim
findet am

Dienstag, den 23. 03. 2004
von 11.00 - 12.00 Uhr im alten Rathaus

statt.

Anmeldung zum Eintritt in die Fachoberschule
und die Berufsoberschule für das Schuljahr 2004/2005

Anmeldungen zum Eintritt werden vom Sekretariat der Staatli-
chen Fachoberschule und Berufsoberschule Bamberg,
Ohmstr. 17, 96050 Bamberg, Telefon 0951/9126-0, vom 08. bis
19. März 2004 montags bis donnerstags in der Zeit von 7.45
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 7.45 Uhr bis 14.00 Uhr
entgegengenommen. Spätere Anmeldungen können nur be-
rücksichtigt werden, wenn an der Schule noch Kapazitäten
vorhanden sind.Anmeldeformulare, aus denen zu erkennen
ist, welche Unterlagen bei der Anmeldung vorzulegen sind, sind
im Sekretariat der Schule erhältlich. Der Beratungslehrer steht
Interessenten jeweils freitags von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr
zur Verfügung (Durchwahl 09 51/ 9126-107). Ein Tag der
Offenen Tür mit speziellen Informationen findet am 06. März
2004 von 09.00 bis 12.00 Uhr in der Schule statt.

Bamberg, im Februar 2004 Der Direktor

Veröffentlichung unserer nächsten Kurstermine
Ausbildung zur/zum

Schwesternhelferin, Pflegediensthelfer (auch für pflegende
Angehörige geeignet) mit 110 Unterrichtseinheiten Theorie,
verteilt auf 5 Wochenenden und 110 Einheiten Praxis.

Sa, 06.03.04 und So, 07.03.04 Sa, 24.04.04 und So, 25.04.04
Sa, 20.03.04 und So, 21.03.04 Sa, 08.05.04 und So, 09.05.04
Sa, 03.04.04 und So, 04.04.04

Lebensrettende Sofortmaßnahmen, 8 Unterrichtseinheiten
(für Führerscheinbewerber)
Samstags, von 8.30- 16.30 Uhr

in 91301 Forchheim, Löschwöhrdstr. 5, Kreisjugendring-Raum,
am: 13.03.04

in: 91362 Pretzfeld Ortsteil Hagenbach, Haus Nr. 23,
Ausbildungsraum der JUH,
am: 28.02.04 und 27.03.04

Erste-Hilfe-Kurs,
(auch für Sport-,Gruppenleiter, Betriebssanitäter u. Führer-
scheinklassen und C) 16 Unterrichtseinheiten, verteilt auf 4
Abende, immer Mittwoch, 18.00 - 22.00 Uhr in Pretzfeld,
Ortsteil Hagenbach, Haus Nr. 23.

Bekanntmachungen
von Behˆrden

Mitteilungen
ˆffentlicher Institutionen

STAATLICHE
FACHOBERSCHULE
Ausbildungsrichtungen:
Sozialwesen - Technik -
Wirtschaft, Verwaltung
Rechtspflege

und
BERUFSOBERSCHULE
Ausbildungsrichtungen:
Sozialwesen  - Technik  -
Wirtschaft

Bamberg

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.



Information: Messung der Feuerungsanlagen

Die jährliche Immissionsschutzmessung erfolgt im Monat
März 2004 in Neunkirchen am Brand in folgenden Straßen:

Gabermühlweg Langenbrucker Weg Bamberger Straße
Pappelweg Klosteräckerweg Würzburger Straße
Waldstraße Alte Dormitzer Straße Unterer Grenzweg
Südweg Industriestraße Langfeldstraße
Kanalweg In der Selau Effeltricher Straße
Uttenreuther Straße Werkstraße Poxdorfer Straße
Dormitzer Straße Gräfenberger Straße Kersbacher Straße
Eggenweiherstraße Mühlbachweg Bürgerholzweg
Spardorfer Straße Fuchsgasse Kreuzstraße
Habernhofer Weg Brauereiweg August-Nützel-Straße
Anna-Friedrich-Straße Schellenberger Weg Dr. Alex-Röder-Straße
Zum Neuntagewerk Gößweinsteiner Straße Pfaffenauweg
Adam-Henkel-Straße Egloffsteiner Straße Welluckenweg
Zu den Heuwiesen Pottensteiner Straße Steinäckerstraße
Kloster-Neustift-Straße Nürnberger Straße Rosenbacher Straße
Indersdorferstraße Ansbacher Straße
Raudnitzerstraße Bayreuther Straße

Alle Termine auch im Internet unter http://www.frank-marschall.de

Frank Marschall
Bezirkskaminkehrermeister

Für die nachstehend aufgeführten Kurse bzw. Vorträge sind
noch Plätze frei. Wir bitten alle Interessierten sich noch anzu-
melden.

Anmelden können Sie sich

- persönlich beim Markt Neunkirchen a. Brand, Frau Nolte,
Zimmer Nr. 15, im Rathaus im Klosterhof: Montag,
Mittwoch bis Donnerstag von 8.15 - 12.00 Uhr und zusätz-
lich Donnerstag von 14.00 - 18.00 Uhr.

- telefonisch: Montag bis Donnerstag von 8.15 - 12.00 Uhr
unter Telefonnummer: 09134/705-19.

Die Kursgebühr ist bei persönlicher Anmeldung in bar oder
mit Lastschrifteinzug bei schriftlicher oder telefonischer
Anmeldung nur mit Lastschrifteinzug möglich.

Beginn / Titel Uhr Kurs Nr.

Mo., 16. 02. 2004 14.00 Uhr DNE111
Flamenco für Kinder

Mo., 16. 02. 2004 15.00 Uhr DNE102
Malen mit Kindern 4-6 Jahre

Mo., 16. 02. 2004 16.00 Uhr DNE 103
Malen mit Kindern 6-10 Jahre

Mo., 16. 02. 2004 16.00 Uhr DNE 114
Erfolg und Stärke erleben - Fantasiereisen für Kinder

Mo., 16. 02. 2004 18.00 Uhr DNE018
Englisch Fortgeschrittene

Mo., 16. 02. 2004 18.00 Uhr DNE021
Französisch Anfänger mit geringen Vorkenntnissen

Mo., 16. 02. 2004 19.30 Uhr DNE041
Problemzonengymnastik

Mo., 16. 02. 2004 19.30 Uhr DNE054
Volkstänze aus aller Welt für Jung und Alt

Mo., 16. 02. 2004 19.45 Uhr DNE022
Französisch Mittelstufe

Mo., 16. 02. 2004 9.00 Uhr DNE039
Problemzonengymnastik

Di., 17. 02. 2004 10.30 Uhr DNE015
Leichte Konversation auf Englisch

Di., 17. 02. 2004 16.30 Uhr DNE010
Deutsch als Fremdsprache Grundstufe II A

Di., 17. 02. 2004 17.40 Uhr DNE046
Wirbelsäulengymnastik

Di., 17. 02. 2004 18.00 Uhr DNE016
Englisch Anfänger II

Di., 17. 02. 2004 18.00 Uhr DNE072
Die Küche Thailands

Di., 17. 02. 2004 18.45 Uhr DNE047
Aerobic - Body-Training

Di., 17. 02. 2004 19.00 Uhr DNE088
Aquarellkurs für Anfänger und Fortgeschrittene

Di., 17. 02. 2004 19.30 Uhr DNE017
Englisch Fortgeschrittene

Di., 17. 02. 2004 20.00 Uhr DNE030
Entspannung für Mütter

Di., 17. 02. 2004 20.00 Uhr DNE056
Flamenco II - Sevillanas 3 + 4

Di., 17. 02. 2004 8.30 Uhr DNE033
Yoga für Energie und Wohlbefinden - Fortgeschrittene

Di., 17. 02. 2004 9.00 Uhr DNE014
Englisch Anfänger II

Di., 17. 02. 2004 9.00 Uhr DNE087
Aquarellkurs für Anfänger und Fortgeschrittene

Mi., 18. 02. 2004 10.30 Uhr DNE013
Englisch Anfänger I

Mi., 18. 02. 2004 19.00 Uhr DNE048
Wirbelsäulengymnastik

Mi., 18. 02. 2004 20.00 Uhr DNE035
Bewegungsmeditation „Kundalini“

Mi., 18. 02. 2004 9.00 Uhr DNE026
Spanisch Anfänger ohne Vorkenntnisse

Volkshochschule
Neunkirchen a. Brand



Do., 19. 02. 2004 10.30 Uhr DNE003
Spanisch für Anfänger

Do., 19. 02. 2004 10.45 Uhr DNE055
Flamenco I - Anfänger/innen ohne Vorkenntnisse

Do., 19. 02. 2004 14.00 Uhr DNE005
Gehrinjogging II

Do., 19. 02. 2004 16.30 Uhr DNE006
Yoga für Anfänger

Do., 19. 02. 2004 18.30 Uhr DNE027
Spanisch für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen

Do., 19. 02. 2004 18.30 Uhr DNE101
Spanisch für Kinder von 8-14 Jahren

Do., 19. 02. 2004 19.30 Uhr DNE038
Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen

Do., 19. 02. 2004 19.30 Uhr DNE065
Einführung in die Bachblütentherapie

Do., 19. 02. 2004 20.00 Uhr DNE028
Spanisch fortgeschrittene Anfänger

Do., 19. 02. 2004 20.00 Uhr DNE029
Spanisch III

Do., 19. 02. 2004 8.30 Uhr DNE051
Wirbelsäulengymnastik

Do., 19. 02. 2004 9.00 Uhr DNE001
Englisch für Anfänger

Do., 19. 02. 2004 9.30 Uhr DNE052
Wirbelsäulengymnastik

Fr., 20. 02. 2004 17.30 Uhr DNE074
Sushi & Co. (asiatische Snacks und Spezialitäten)

Mo., 01. 03. 2004 15.30 Uhr DNE109
Judo für Kinder ab 5 1/2 - 8 Jahren - Anfänger

Mo., 01. 03. 2004 18.00 Uhr DNE019
Englisch Fortgeschrittene

Mo., 01. 03. 2004 19.30 Uhr DNE020
Englisch Conversation

Di., 02. 03. 2004 18.00 Uhr DNE011
Deutsch als Fremdsprache Grundstufe II B

Di., 02. 03. 2004 18.15 Uhr DNE037
Qi Gong - eine alte chinesische Übungsmethode

Di., 02. 03. 2004 19.00 Uhr DNE066
Blütenenergien nach Dr. Bach

Di., 02. 03. 2004 19.00 Uhr DNE089
Freies Malen

Di., 02. 03. 2004 9.00 Uhr DNE012
Deutsch als Fremdsprache Mittelstufe

Mi., 03. 03. 2004 14.45 Uhr DNE108
Flöte für Anfänger ab 6 Jahren

Mi., 03. 03. 2004 19.00 Uhr DNE090
Zeichnen nach Objekten

Do., 04. 03. 2004 15.30 Uhr DNE115
Jonglieren für Kinder ab 8 Jahren

Di., 09. 03. 2004 19.30 Uhr DNE008
Nachbarschutz - Nachbarfrust ?

Mi., 10. 03. 2004 9.00 Uhr DNE002
Französisch für Anfänger

Do., 11. 03. 2004 18.00 Uhr DNE075
Fisch - frühlingshaft zubereitet

Do., 11. 03. 2004 18.00 Uhr DNE092
Aufbauen und Modellieren

Sa., 13. 03. 2004 10.00 Uhr DNE062
Jin Shin Jyutsu - Die Kunst des Schöpfers der Menschen

Mo., 15. 03. 2004 19.00 Uhr DNE113
Fahrradreparatur für unterwegs - ab 10 Jahre

Do., 18. 03. 2004 19.30 Uhr DNE061
Trainieren Sie Ihr „Inneres Team“

Fr., 19. 03. 2004 18.00 Uhr DNE059
Einführung in die Fußreflexzonenmassage

Mi., 24. 03. 2004 19.00 Uhr DNE064
Gesundheit durch Säure-Basen-Gleichgewicht

Mi., 24. 03. 2004 19.30 Uhr DNE099
Treffpunkt Garten - Rosen, Rasen, Rhododendron

Do., 25. 03. 2004 15.00 Uhr DNE093
Töpfern - Anfänger und Fortgeschrittene

Do., 25. 03. 2004 18.00 Uhr DNE076
Ostermenü

Sa., 27. 03. 2004 10.00 Uhr DNE067
Blütenenergien nach Dr. Bach - Wochenendkurs

Do., 01. 04. 2004 18.00 Uhr DNE077
Schnelle, preiswerte Gerichte für den Frühling

Di., 20. 04. 2004 17.00 Uhr DNE053
Walking für Einsteiger

Di., 20. 04. 2004 19.30 Uhr DNE068
Das geheime Wissen der Maya - Informationen der Zeit

Mi., 21. 04. 2004 14.30 Uhr DNE007
Radtour zu den Wildpferden

Mi., 21. 04. 2004 18.00 Uhr DNE078
Frische Sommersalate aus der Vollwertküche

Do., 22. 04. 2004 18.00 Uhr DNE079
Wenig Fett

Di., 27. 04. 2004 19.00 Uhr DNE069
Maya Kalender - Sternweisheit der Maya

Fr., 07. 05. 2004 18.00 Uhr DNE060
Einführung in die Fußreflexzonenmassage II

Mo., 10. 05. 2004 19.30 Uhr DNE086
Zum Grillfest Hefe-Weizen dunkel selbst gebraut

Do., 13. 05. 2004 18.00 Uhr DNE080
Spargelmenü

Do., 27. 05. 2004 18.00 Uhr DNE081
Pasta

Sa., 12. 06. 2004 14.00 Uhr DNE071
Geobiologie - Umgang mit der Wünschelrute

Mi., 16. 06. 2004 18.30 Uhr DNE091
Malen und Zeichnen - möglichst im Freien

Fr., 18. 06. 2004 18.00 Uhr DNE025
Norwegisch - Schnupperabend

Sa., 19. 06. 2004 10.00 Uhr DNE070
Maya Kalender - Sternenweisheit der Maya - Wochenendkurs

Do., 24. 06. 2004 18.00 Uhr DNE082
Kalifornien

Do., 01. 07. 2004 18.00 Uhr DNE083
Antipasti

Do., 15. 07. 2004 18.00 Uhr DNE084
Sommerfest

Do., 22. 07. 2004 17.00 Uhr DNE085
Kochen mit Wildkräutern



Besondere Gottesdienste etc.:

S0., 15. 02. 11.15 Kindergottesdienst
15.00 Taufgottesdienst

Mi., 18. 02. 16.00 Wortgottesfeier d. 3. Klassen
Sa., 21. 02. 17.15 Friedensrosenkranz
So., 22. 02. 17.00 Totengedenken für die Verst.

Johann Mehl, Herbert Schimikowski
Kunigunde Polster u. Herbert Ziob

Mi., 25. 02. 9.00 Messfeier in St. Michael
16.00 Wortgottesfeier für die 3. u. 4. Klassen
19.00 Messfeier in St. Michael
19.00 Messfeier in Großenbuch
19.00 Wortgottesfeier in Rödlas

Fr., 27. 02. 15.00 Kreuzwegandacht im Skriptorium

Sa., 28. 02. 17.15 Friedensrosenkranz

Messfeiern im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth:

Di., 17. 02. 15.30 Messfeier
Sa., 21. 02. 15.30 Messfeier
Di., 24. 02. 15.30 Messfeier entfällt
Mi., 25. 02. 15.30 Wortgottesfeier
Sa., 28. 02. 15.30 Messfeier

Termine:

Mo., 16. 02. 20.00 2. Elternabend zur Hl. Erstkommunion
2004 im Pfarrsaal des PGH

Mi., 18. 02. 20.00 Frauenkreis: Vortrag Mobilfunk - Strahlen,
Wellen, Felder - Wirkung auf Mensch, 
Natur u. Sachen. H. Ingobert Dittrich, 
Nürnberg im Pfarrsaal des PGH

Do., 19. 02. 19.00 Kirchenverwaltungssitzung im Pfarrhaus

Sa., 21. 02. 14.00 Seniorenkreis: NCV-Fasching im
Pfarrsaal des PGH

Mi., 25. 02. 15.00 Seniorenkreis: Fastenvortrag mit
Pfr. Maußner im Pfarrsaal des PGH

Kirchen
Nachrichten

Katholische
Pfarrgemeinde St. Michael
Neunkirchen

G o t t e s d i e n s t e  i n  d e r
P f a r r e i  S t . M i c h a e l

Pfarrkirche Neunkirchen a. Br.
Sonntag 8.30 Uhr Messfeier in Großenbuch

10.00 Uhr Messfeier als Pfarrgottesdienst
f. d. Leb. u. Verst. d. Pfarrei

10.15 Uhr Messfeier in Rödlas
17.00 Uhr od.
19.00 Uhr Vespergottesdienst oder Andacht

Montag 19.00 Uhr Messfeier
Dienstag 8.00 Uhr Messfeier
Mittwoch 19.00 Uhr Messfeier

16.00 Uhr Schülergottesdienst 3. o. 4. Klasse
Donnerstag 8.30 Uhr Messfeier für Hausfrauen und Rentner
Freitag 8.00 Uhr Laudes und Messfeier
Samstag 18.00 Uhr 1. Messfeier zum Sonntag
Die Gottesdienste am Dienstag und am Freitag um 8.00 Uhr
sind in der Augustinuskapelle!

Do., 26. 02. 20.00 Gesprächskreis zum Sakrament der
Firmung im Edith-Stein-Raum des PGH

20.00 Treffen der Kommuniongruppenleiterinnen
im Raum St. Augustinus des PGH

20.00 Organistentreffen im Ministrantenraum
des PGH

Sa., 28. 02. 8.00 Frauenkreis: Abfahrt zum
Kunigundentag n. Bamberg

Neue Krabbelgruppe

Eine neue Krabbelgruppe entsteht. Interessierte mit Kindern
im Alter von 7-15 Monaten melden sich bitte bei Frau Birgit
Wohlfahrt, Telefon 0 9134 / 90 6745.

Ein erstes Treffen ist geplant am 3. März 2004 um 9:30 Uhr
im Pfarrgemeindehaus A. Kolping.
Ziel ist der gemeinsame Austausch über aktuelle Themen
rund um Kind und Familie.
Weitere Aktivitäten werden gemeinsam geplant.

Frauenkreis

Herzliche Einladung für Mittwoch, 18. 02. 04 um 20.00 Uhr,
Pfarrgemeindehaus A. Kolping.

Vortrag: „MOBILFUNK“ - Strahlen, Wellen, Felder - Wirkung
auf Mensch, Natur u. Sachen.
Referent des Abends: H. Ingobert Dittrich aus Nürnberg.

Zu diesem interessanten Thema wünschen wir uns eine rege
Beteiligung und wir freuen uns auf ihr Kommen.



Samstag, 28. 02. 04:
Busfahrt zum Kunigundentag nach Bamberg. Abfahrt um
8.00 Uhr am Busbahnhof, 10.00 Uhr Pontifikalamt im Dom
zu Bamberg mit unserem Erzbischof.

(Näheres Tagesprogramm wird im Bus bekanntgegeben).

Fahrtkosten: ca. 8,-- E.

Anmeldung bei:
Fr. I. Spatz, Tel. 1463 und Fr. M. Geist, Tel. 5182

Wir bitten um baldige Anmeldung.

Seniorenkreis der Kolpingsfamilie Neunkirchen am Brand

Unsere nächste Veranstaltung findet am Mittwoch, den
25. Februar wie immer im Pfarrgemeindehaus A. Kolping,
Gräfenberger Straße statt.
An diesem Nachmittag hält H. H. Pfarrer Maußner uns einen
Fastenvortrag. Beginn: 15 Uhr.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Nicht vergessen !!!!!!!!!!

Ab Samstag, den 21. 2. findet der Nachmittag für die
Senioren im Pfarrgemeindehaus A. Kolping, Gräfenberger
Straße statt.

Beginn: 14 Uhr

Dazu ergeht herzliche Einladung.

Kolping 60 plus
Aktive Senioren in Neunkirchen am Brand

> Herzliche Einladung zur
> Bewegung von Körper und Geist

Spaziergang nach Schellenberg

Termin: Donnerstag, 26. 02. 04

Neunkirchen - Schellenberg - Kleinsendelbach - Neunkirchen

Treffpunkt: im Posthof, 13.00 Uhr
Gasthauseinkehr

Kinderfasching   Kinderfasching   Kinderfasching   Kinderfasching

Wir möchten alle Ritter, Indianer, Clowns,
Prinzessinnen usw. am Rosenmontag,
den 23. 02. 2004 von 14.30 - 17.00 Uhr
ins Pfarrgemeindehaus Adolph Kolping
(Gräfenberger Straße 2b) einladen.
Auf Euch wartet ein bunter Spielenach-
mittag (keine Tanzveranstaltung) mit vielen lustigen Spielen,
Spaß und Kostümprämierung.
An alle Eltern: Sie bringen Ihre Kinder um 14.30 Uhr und
bekommen Sie um 17.00 Uhr kaputt wieder. Über zahlreiche
Kuchenspenden würden wir uns freuen.

Bis bald!!!
Eure Kolpingjugend Neunkirchen

Die Christuskirche in der Von-Hirschberg-Str. 8 ist täglich bis
18 Uhr geöffnet.

Wir laden Sie ein zu den GOTTESDIENSTEN 

15. 2. 10 Uhr Sexagesimä Pfr. H. Alpermann

22. 2. 10 Uhr Estomihi Prädikant W. Krieg

29. 2. 10 Uhr Invokavit Pfr. A. Bertholdt
Gottesdienst mit
Abendmahl
Mitwirkung des Flöten-
kreises, anschließend
Kirchencafé

29. 2. 14 Uhr Taufe von Finn Rasch Pfr. A. Bertholdt

Der Kindergottesdienst beginnt um 10 Uhr gemeinsam
mit dem Hauptgottesdienst in der Christuskirche.

MORGENLOB
- Andacht zum Wochenbeginn montags um 9 Uhr in der
Christuskirche (nicht in den Ferien).

OFFENE SAKRISTEI
Wünschen Sie sich persönliches Gespräch? Donnerstags
von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Sakristei der Christuskirche:

4. März Pfr. A. Bertholdt, Tel. 883
19. Februar Pfrin E. Reinhard, Tel. 7223

Sie können auch telefonisch einen Termin vereinbaren.

TREFFS im evangelischen Gemeindehaus -
Von-Hirschberg-Str. 8 

Die Treffen der einzelnen Gruppen werden hier nur noch ver-
öffentlicht, wenn sich Änderungen ergeben. Entnehmen Sie bitte
alle anderen Angaben dem evangelischen Gemeindeboten.

Wenn Sie als evangelisches Gemeindemitglied den Boten nicht
erhalten, melden Sie sich bitte im Pfarramt, Tel. 09134-883.
Die aktuelle Ausgabe liegt auch in der Christuskirche aus.

TERMINE Was, wann, wo?
(GH - Gemeindehaus, KiGa - Kindergarten)
Seniorenkreis Mi. 18. 2. 15 Uhr GH
Kirchbauvereinssitzung Di., 17. 2. 20 Uhr GH
Ökumenische Bibelgespräche Do., 19. 2. 20 Uhr GH
Freundeskreis Behinderter Sa., 21. 2. GH

PRÄPARANDEN-KONFIRMANDENUNTERRICHT
mittwochs Präparanden 17 Uhr 18. 2. GH

Konfirmanden 18 Uhr 18. 2. GH
freitags Präparanden 16 Uhr 20. 2. GH

Konfirmanden 17 Uhr 20. 2. GH

Verabschiedung im Gottesdienst

Wir wünschen der Vikarin von Ermreuth und Walkersbrunn,
Frau Katja Schütz einen guten Start und Gottes Segen in
ihrer neuen Gemeinde. Die Verabschiedung findet in
Ermreuth im Gottesdienst am So., 15. Februar um 9 Uhr und
in Walkersbrunn um 10 Uhr statt.

Einladung

Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde
Neunkirchen am Brand



Viva Voce in der Christuskirche
singen am Samstag, 20. März um 20 Uhr Lieder über das Le-
ben und die Liebe für jung und alt, fesselnde Boyband-Medleys
und Rockballaden. Der Eintritt kostet 12 EUR, Schüler und
Studenten 8 EUR. Der Vorverkauf beginnt am 1. März im
"Das Eck", Anton-von-Rotenhan-Str. 5, Tel. 09134-5990.

Fahrt zum Glockenguss am 19. März
Wenn Sie mit der evangelischen Gemeinde zum Glocken-
guss der neuen Glocken fahren möchten, können Sie sich
jetzt im Pfarramt, 09134-883 anmelden. Die Fahrt startet am
19. März um 6 Uhr am Parkplatz Christuskirche/Busbahnhof
und führt zur Firma Rincker nach Sinn bei Wetzlar. Wir wer-
den beim "Anstich" dabei sein, wenn also das flüssige Metall
in die Glockenformen läuft. Der Besuch des Glockenmuseums
auf Burg Greifenstein rundet die Fahrt ab. Rückkehr in
Neunkirchen gegen 20 Uhr. Kosten für Busfahrt und Eintritt
im Glockenmuseum 23 EUR (Kinder und Jugendliche bis 16
Jahre 21,50 EUR).

Gottesdienste

Sonntag, 15. 2.
9.00 Uhr Gottesdienst

mit Verabschiedung von Vikarin Katja Schütz.
Wir danken Frau Schütz herzlich für ihren Dienst
in unserer Kirchengemeinde und wünschen ihr
für den Start in der neuen Gemeinde Gottes
reichen Segen.

Um 10.00 wird Frau Schütz in Walkersbrunn im Gottesdienst
verabschiedet. Anschließend sind alle herzlich zu einem klei-
nen Stehempfang ins Gemeindehaus Walkersbrunn eingela-
den.

Sonntag, 22. 2.
9.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Plorin)

10.00 Uhr Kindergottesdienst

Sonntag, 29. 2.
9.00 Uhr Gottesdienst (Gräber/Hess)

Friedensgebet
Mittwochs, 9.30 Uhr in der Kirche

Miniclub
Donnerstag, 9.30 Uhr

Mädchengruppe, 3. - 5. Klasse
Freitag, 27. 2., 17.00 Uhr

Konfirmandengruppe
Dienstag, 17. 2.
19.00 - 21.00 Uhr „Du sollst ein Segen sein“ - Konfirmation

Ein Abend für die Konfirmanden und 
ihre Eltern

Samstag, 21. 2.
9.30 - 14.00 Uhr Konfirmandentag „Ich glaube“

Frauentreff
Montag, 16. 2., 20.00 Uhr

Seniorenkreis
Mittwoch, 25. 2., 14.30 Uhr

Sämtliche Veranstaltungen, außer Gottesdienst und Friedens-
gebet, finden im Gemeindehaus statt.

Evangelischer Kindergarten Ermreuth
Anmeldung für das Kindergartenjahr 2004/2005

Am Montag, den 15. März, von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Von Dienstag, den 16. März bis Donnerstag, den 18. März
2004 von 9.00 bis 12.00 Uhr, haben Sie die Möglichkeit Ihr
Kind in unserer Einrichtung anzumelden

Ihr Kindergartenteam

Rockenstubn

Am Freitag, den 20. Februar halten wir unsere Rockenstubn.
Beginn 19.00 Uhr im Pfarrzentrum.
Es spielt für uns die Rockenstubn-Musik unter der Leitung
von Johannes Schmidt.
Lustige Einakter und fränkische Volksmusik werden uns
unterhalten.
Bitte in Tracht.
Herzliche Einladung geht an alle, die fränkisches Brauchtum
mögen. Auch Interessenten sind willkommen.

Die Vorstandschaft

Königsproklamation 2004
bei den Hubertus-Schützen Neunkirchen

Beim Königsball, am 17. Januar 2004, wurden im neuen
Pfarrgemeindesaal die Schützenkönige des Jahres 2004 in
ihr Amt eingeführt. Es  nahmen auch zahlreiche Schützen
der Patenvereine aus Dormitz und Kalchreuth teil. Für gute
Stimmung durch flotte Tanzmusik und noch flottere Sprüche
sorgten wieder mal Benno und Günther.
Jürgen Rackelmann -der alte König- übergab die Königskette
an Robert Lanz, der mit einem 99,6 Teiler Schützenkönig
2004 wurde. 1. "Ritterin" wurde Miriam Krützfeld (247 Teiler)
gefolgt vom  2. Ritter Jürgen Rackelmann (305,2 Teiler).
Die Königsscheibe, die von Fritz Sattler anläßlich seines 75.
Geburtstages  gestiftet wurde, zeigt das Erleinhofer Tor (von
Rosenbach kommend). Die Königsscheibe wurde wie im letz-
ten Jahr von Horst Engelskircher aus Effeltrich geschaffen.
Maria Sippel -Seniorenkönigin 2003- übergab das Zepter an
den neuen Seniorenkönig 2004 Michel Körber. 1. und 2. "Rit-
terinnen" wurde Veronika Neugebauer und Maria Sippel.
Neuer Jugendkönig wurde Martin Neugebauer, gefolgt von
Stephan Lanz und Christian von Rhein.

Allen Hoheiten und Rittern unseren herzlichen Glückwunsch.

Anschließend an die Inthronisation folgte die Bekanntgabe
der Gewinner des Preisschießens. Beste Schützen waren
hier die Familie Motz (Werner und Daniela) sowie Hatto
Wünsche.

Die Vorstandschaft                                Die Schützenmeister

Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde Ermreuth
www.dekanat-graefenberg.de/ermreuth

Vertretung Pfarramt Ermreuth

Pfr. Bertholdt (Neunkirchen, Tel. 09134/883) ist dienstags
von 10.00 - 12.00 Uhr im Pfarramt Ermreuth zu erreichen.

Schützenfreunde
„Hubertus“ e.V.
Neunkirchen a. Br., gegr. 1957



Sicher finden Sie in unserem großen Angebot das Passende
zu günstigen Preisen für Ihre Kinder.
Das Kleidermarkt-Team freut sich auf ihren Besuch!

Mitarbeiterinnen, die an der Vorbesprechung nicht teilneh-
men konnten, aber am Kleidermarkt mithelfen wollen, müs-
sen sich unbedingt bei Susanne Brixius, Tel. 9254 anmelden.

Unser Mutter-Kind-Cafe ist mittwochs von 9 bis 11 Uhr ge-
öffnet und zwar im Evang. Gemeindehaus, v.-Hirschberg
Straße.
Wir, das Team, freuen uns auf euren Besuch.
In den Faschingsferien am 25. 2. ist unser Cafe geschlossen.

Brauchen Sie einen Babysitter? Dann rufen Sie mich an.

Mathilde Riehm
Tel. 995693                                                    Die Vorstandschaft

Bücher- und Trödelmarkt

Wir laden ein zum Bücher- und Trödelmarkt am Sonntag, den
28. März 2004 von 11 - 17 Uhr im alten Pfarrzentrum Adolph
Kolping, von-Hirschberg-Straße 10, Neunkirchen am Brand.

Wir bieten an:
Bücher, Schallplatten, Trödel, Spielecke für Kinder, Kaffee
und Kuchen für alle.

Der Erlös kommt unverschuldet in Not geratenen Menschen
in unserer nächsten Umgebung und in  Süd- und Osteuropa
zugute.

HeVe e.V. Tel./Fax 09134/1838

Jahreshauptversammlung 2004
Einladung

Am Freitag, den 05. März 2004 führen wir unsere diesjähri-
ge Hauptversammlung mit Neuwahlen durch. Sitzungsort ist
das Nebenzimmer der Gaststätte Bürgerstuben in Neunkir-
chen am Brand, Sudetenstraße 3.

Beginn: 19.30 Uhr

Tagesordnung:

1. Bericht des 1. Vorsitzenden
2. Kassenbericht und Bericht der Rechnungsprüfer
3. Bericht des Geschäftsführers
4. Bericht des Sport- und Tourenleiters
5. Stand der diesjährigen Oldtimer-Veranstaltung
6. Ehrung der 25-jährigen Mitglieder
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Bildung eines Wahlausschusses
9. Feststellung der Stimmliste und Neuwahlen

10. Anträge müssen mindestens 8 Tage vor der
Versammlung beim 1. Vorsitzenden eingereicht sein

11. Verschiedenes

Es werden alle Mitglieder gebeten bei der Versammlung an-
wesend zu sein. Besonders die „25-jährigen“ (Eintritt 1979)
bitten wir zu kommen.

Die Vorstandschaft

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am Freitag, den 05. 03. 04 findet im Gasthaus Dorn um
19.30 Uhr die Jahreshauptversammlung der FFW Großen-
buch statt.
Dazu ergeht an alle aktiven und passiven Mitglieder herzli-
che Einladung.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht des 1. Vorstands
4. Bericht des 1. Kommandanten
5. Bericht des Kassiers
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wünsche und Anträge

Die Vorstandschaft

Auf gehts zum Rosenmontagsball
am 23. Februar 2004, im Zehntspeicher, Beginn: 20.00 Uhr

Stimmung und Gaudi mit dem Trio Espresso
Karten im Vorverkauf bei Elektro Heid, Bäckerei Mehl und
der Sparkasse.

Unser Frühjahrskleidermarkt und Spielzeugbasar findet
am 5. + 6. März 2004 statt.

Info und Anmeldung: Freitag, 20. 02. 2004 von 10-11 Uhr und
von 15-16 Uhr im Kath. Kindergarten St. Elisabeth und am Mitt-
woch, den 18. 02. 2004 und 03. 03. 2004 in unserem Mutter-
Kind-Cafe, im Evang. Gemeindehaus, von 9-11 Uhr.

Annahme: Freitag, den 05. 03. 2004 von 9.30 - 12.00 Uhr
und von 14.30 - 16.30 Uhr im Pfarrgemeindehaus Adolph
Kolping, Gräfenberger Straße 2.

Liebe Anbieter des Kleidermarktes,
wir nehmen für Sie folgende Artikel nach Ihren Preisvor-
stellungen in Kommission an:

Kinderkleidung
von Größe 50-176, modisch und gut erhalten

Spielsachen
aller Art, Legosteine, Bauklötze, Barbiepuppen, aber auch
Bücher, Brettspiele, usw.

Kinderfahrzeuge, Fahrräder, Roller, Bobbycar, etc.

Auto- und Fahrradsitze, Kinderwägen, Laufställe, usw.

Umstandsmoden
Vom Erlös behalten wir 20 % ein und führen das Geld sozia-
len Zwecken zu.

Verkauf:
Samstag, den 06. 03. 04 von 9-11 Uhr im Pfarrgemeindehaus
Adolph Kolping, Gräfenberger Straße 2.

Freiwillige Feuerwehr
Großenbuch

Jugend- und
Trachtenkapelle
Neunkirchen am Brand

HeVe
Gemeinnütziger und mildtätiger Verein HeVe e.V. Neunkirchen am Brand

Helfen verbindet -
Verbindungen nützen e.V.

FA
M

ILI

EN
AKTIONSKREIS

e.V
.Familienaktionskreis e.V. informiert

1. AUTOMOBIL CLUB
NEUNKIRCHEN A. BR.

Im ADAC und VFV



Wichtige Termine beim NCV:

Weiberfasching
Natürlich wollen wir auch in diesem Jahr den „Weiber-
fasching“ feiern.

Dieser findet am

19. Februar 2004 im „FLAIR“
statt.

Hierzu sind alle Närrinnen und Narren des
Großraumes Neunkirchen herzlich eingeladen.
Musikalisch wird der Abend ab 20.00 Uhr von Rainer Martin
(ihr kennt ihn vom letzten Jahr) gestaltet. (Eintritt frei)

Seniorenfasching

Am 21. 02. 04 möchten wir die ältere
Generation unserer Gemeinde mit einem

gekürzten Sitzungsprogramm unterhalten (Eintritt frei).

Beginn ist um 14.00 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum

Faschingskehraus

Wir möchten alle Besucher und Zugteilnehmer
herzlich einladen am Faschingskehraus am
24. 02. 04 im Zehntspeicher teilzunehmen.
Die musikalische Unterhaltung wird „Weekend Musik“ über-
nehmen. Für das leibliche Wohl sorgen Karin und Eberhardt
aus dem Gasthof zur Post.

Der Eintritt ist frei.
Mit närrischem Selau

NCV Neunkirchen

Young Weekend in Eben (Flachau/Zauchensee)
vom 05. - 07. 03. 2004
Diese Fahrt richtet sich an alle jungen Leute ab 15 Jahre.
Wir wohnen in sehr gut eingerichteten Mehrbettzimmern
(mit DU/WC) im Gästehaus Lindenhof/Eben. Im Reisepreis
u.a. enthalten: HP, Ski-/Snowboardkurse unserer ÜL’s der
DSV-Skischule, 2-Tages-Skipass „Amadé“, Busfahrt.
Jugend 15-17 Jahre 124,- E (incl. HP)
Erwachsene ab 18 Jahre 147,- E (incl. HP)
Nichtmitgliederzuschlag: 10,- E
Abfahrt Neunkirchen: Freitag, 17.00 Uhr
Rückkunft Neunkirchen: Sonntag, ca. 21.30 Uhr

Wochenend-Skifahrt nach Gerlos vom 26. - 28. 03. 2004
Bei dieser „Familienfahrt“ bieten auch wir spezielle
Kinder- / Zwergerl-Skiurse an (für Anfänger nur nach vor-
heriger Absprache).
Erwachsene ab 18 Jahre 138,- E
Jugend 15-17 Jahre 124,- E
Kinder 6-14 Jahre: 99,- E
Erwachsene ohne Skipass 98,- E
Nichtmitgliederzuschlag: 10,- E
Abfahrt Neunkirchen: Freitag, 17.00 Uhr
Rückkunft Neunkirchen: Sonntag, ca. 21.30 Uhr

Neunkirchner Faschingszug am 24. 02. 04

Habt ihr Lust beim Umzug in der 1.SCN-Truppe mit-
zumachen?
Meldet Euch bitte umgehend bei Carola (09134/5861) . . . .
denn mitmachen ist noch viel schöner als zuschauen.

Weitere Termine:

03. 04. 04 - 06. 04. 04
Skiwoche (Osterferien) in Les Arcs 1800 (F)
nur noch wenige Plätze frei!

16. 02. 02 (Mo)
Frankreichtreff im Skiclubkeller
Infos Skifahrt Les Arcs 04.2004 / Nachfeier Valmeinier 02.2003

24.02.04 (Di)
Neunkirchner Faschingszug
Treffpunkt 1.SCN-Gruppe: 12.30 Uhr im Skiclubkeller
und nach dem Zug: Faschingskehraus im Skiclubkeller
bei Kaffee, Kuchen, Schnitzel, Bratwürste u. a.

Nähere Infos und Anmeldung: bei Jimmy Ruth (09134/5861)
und bei Sport Martin, Neunkirchen. Näheres auch unter
jimmy.ruth@t-online.de

Die Vorstandschaft

Riesen-Mega-Rosenmontagsfete

Im Sportheim des SV Ermreuth am 23. Februar auf 2 Ebenen.

Ebene 1:

Für Tanz und Stimmung sorgt die Kapelle „Die Fürther
Kleeblätter“
In die Bütt steigen die „Kuni“ und die „Babett“, dazu noch
weitere Überraschungen

Ebene 2:

Disco-Spezial, Bar

Beginn um 20.00 Uhr.
Die Vorstandschaft

Wir laden herzlich ein zum
TSV-Sportlerball im Zehntspeicher
am Samstag, 21. Februar, 20.00 Uhr.

Einlass: 19.00 Uhr

Für Stimmung sorgt die Soundset-Party-Band

SV Ermreuth



Sportabzeichenverleihung im Rathaus Neunkirchen a. Brand
Abzeichen in Bronze erhielten:
Klaus Bodo Krause, Gerhard Müller, Adolf Vestner, Angelika
Hofmann, Theresa Eichenlaub, Dagmar Dotzauer, Ina Risack,
Monja Templer, Dagmar Bürzle, Conrad Mathias, Stefan
Mairhofer, Laura Zapf, Michael Schütt, Moritz Schieber, Felix
Schieber, Matthias Walz, Toni Dotzauer und Florian Koch.
Abzeichen in Silber erhielten:
Florian Zapf und Mathias Becker.
Abzeichen in Gold erhielten:
Daniel Koch, Sandra, Silvia und Heinz Richter

Überdurchschnittliche Fitness zu erlangen ist natürlich nicht
ganz einfach, aber man kann beim Deutschen Sportab-
zeichen nach individuellen Neigungen und Fähigkeiten aus
13 Sportarten auswählen.
Es freuen sich auf Euch: Silvia und Heinz Richter beim ersten
Sportabzeichentreff am Mittwoch, den 28. 04. 04 um 18 Uhr
bzw. beim Sportabzeichentreff am Vormittag am Donnerstag,
den 29. 04. 04 um 10 Uhr auf dem Sportgelände der
Hauptschule Neunkirchen.

Jahreshauptversammlung mit Dr. Angelika Limmer
Der SPD Ortsverein trifft sich am 26. Februar 2004, um
19:30 Uhr zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus
Bürgerstuben, Sudetenstraße 3.
Die Kreisfraktionsvorsitzende Dr. Angelika Limmer referiert
zu aktuellen politischen Themen, z.B. zu der Einführung des
achtjährigen Gymnasiums und dem aktuellen Stand der
Gesundheitspolitik.
Dazu laden wir alle Interessierten herzlich ein.
Annette Thüngen und Carla Volkmann

Neu bei uns in der Marktbücherei St. Michael:
Kinderbücher:
Elisabeth Honey: Salamander im Netz
Ulf Blanck: Die drei ??? Kids in der

Geisterstadt
Henriette Wich: Spuk auf dem Geisterschiff
Christian Bieniek: Karo Karotte und das verschwundene Pony

Das Fabelbuch von Aesop bis heute

Bilderbücher für die Kleinen:
David McKee: Du hast angefangen! Nein, du!
Barbara Moßmann: Willie bleibt wach
Ingrid Ostheeren,
Olivier Corthésy: Die kleine Maus reist um die Welt
Christine Kleicke: Ein verflixt schöner Tag
Hermann Moers,
Philippe Goossens: Axel und Bibi

Sachbücher:
Dr. Eberhard Biesinger,
Dr. Verena Greimel: Hörsturz und Tinnitus schnell verstehen und

sofort richtig handeln
Angela von Büdingen: Nie mehr Migräne - Wie Frauen sich befreien

können
Dominik F. Rollé: Elektrosmog - Störquellen erkennen -

Gesundheitsrisiken vermeiden
Michael Lüders: Tee im Garten Timurs. Die Krisengebiete

nach dem Irak-Krieg
Hajo Bücken,
Eckart Bücken: So feiern wir Kommunion, Konfirmation

und Firmung. Planen - vorbereiten -
feiern

Die Winterpause ist bald vorüber:
Besuchen Sie unsere aktuelle Ausstellung zum Thema Garten und
Gartengestaltung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch            das Büchereiteam

Dank an den Familienaktionskreis

Der Bücherei wurde Ende vergangenen Jahres vom FAK eine
großzügige Spende in Höhe von 800 Euro überreicht. Davon
haben wir zahlreiche Kinder- und Jugendbücher und Bücher
für unsere Elternbibliothek kaufen können. Dies hat uns gera-
de in Zeiten knapper öffentlicher Kassen sehr geholfen.
Einen herzlichen Dank dafür
von Gabi Bail und dem gesamten Büchereiteam.

MARKTBÜCHEREI
ST. MICHAEL

Öffnungszeiten:
Donnerstag u.
Sonntag:
15 - 17 Uhr 
Führungen nach
tel. Vereinbarung
unter 0 9134 / 7 05-42
oder  0 9134 /18 37

SYNAGOGE und JÜDISCHES MUSEUM
ERMREUTH

Klezmer - Konzert
mit dem Preisträger der Internationalen Volksmusik -

Festspiele "Kolinda-95"

IGOR MILSTEIN und dem Ensemble "NÄCHAMA II"

... Ein musikalischer Bilderbogen aus dem osteuropäischen
Judentum ... Lieder in jiddischer und hebräischer Sprache

Sonntag, 07. März 2004, 19.30 Uhr

Kartenvorbestellung: Bei Dr. Nadler, Tel. 09134/70541 u. 9278

Von den Parteien

Bayern

SPD
Ortsverein Neunkirchen am Brand 


